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als Helfer/-in als es vor Einwanderung der Fall gewesen 
ist. Während rund die Hälfte der Geflüchteten eine Fach-
krafttätigkeit ausübt, üben 6 % der Männer und 7 % der 
Frauen eine Spezialisten- oder Expertentätigkeit aus. 
Insbesondere für weibliche Geflüchtete ist dieser Wert als 
gering zu interpretieren, da fast jede dritte Geflüchtete 
im Herkunftsland noch eine Spezialisten- oder Experten-
tätigkeit ausgeübt hat. 

In der Gruppe der Zugezogenen ohne Fluchthintergrund 
ist der Anteil derer, die zum Befragungszeitpunkt eine 
Spezialisten- oder Expertentätigkeit ausüben, deutlich 
höher als bei den Geflüchteten. Jedoch fällt er auch bei 
ihnen geringer aus als vor Zuzug. Der Anteil der Zugezo-
genen ohne Fluchthintergrund, der eine Fachkrafttätig-
keit ausübt, ist vor und nach Einwanderung vergleich-
bar. Anhand der Daten in → Tabelle C3.1.2-1 ist somit 
zu vermuten, dass Migranten und Migrantinnen ohne 
Fluchthintergrund ihr vor Zuzug erworbenes Humanka-
pital besser verwerten können als Geflüchtete.

Dies kann durch einen Fokus auf jene Zugezogene ver-
deutlicht werden, die vor Zuzug eine Fachkrafttätigkeit 
ausgeübt haben. Weiterführende Analysen, die nicht 
separat in den Tabellen ausgewiesen sind, zeigen, dass 
54 % der Migranten und Migrantinnen ohne Fluchthin-
tergrund, die vor Einwanderung eine Fachkrafttätigkeit 
ausgeübt haben, nach Zuzug zum Befragungszeitpunkt 
ebenfalls eine Fachkrafttätigkeit ausüben. 36 % dieser 
Gruppe üben hingegen derzeit eine Helfer- und Anlern-
tätigkeit aus sowie 11 % eine Spezialisten- oder Exper-
tentätigkeit. In der Gruppe der Geflüchteten, die vor 
Einwanderung eine Fachkrafttätigkeit ausgeübt haben, 

üben hingegen nur 47 % nach Zuzug zum Befragungs-
zeitpunkt eine Fachkrafttätigkeit aus. Dafür üben 50 % 
dieser Gruppe zum Befragungszeitpunkt eine Helfer- und 
Anlerntätigkeit aus, womit dieser Anteil 14 Prozentpunk-
te über dem entsprechenden Anteil in der Gruppe der 
Zugezogenen ohne Fluchthintergrund liegt.

Die Unterschiede in der Übereinstimmung im Anforde-
rungsniveau der vor und nach Zuzug ausgeübten Tätig-
keit zwischen Migranten und Migrantinnen ohne Flucht-
hintergrund und Geflüchteten sind teilweise auf die 
unterschiedliche Aufenthaltsdauer und das unterschiedli-
che Tempo bei der Angleichung der Anforderungsniveaus 
nach Zuzug zurückzuführen. Der Anteil derer, die derzeit 
eine Helfer- und Anlerntätigkeit ausüben, ist mit jeweils 
44 % in beiden Stichproben gleich hoch, wenn jeweils 
Personen betrachtet werden, die maximal zwei Jahre 
in Deutschland sind → Schaubild C3.1.2-1. Steigt die 
Aufenthaltsdauer, so reduziert sich dieser Anteil in der 
IAB-SOEP-Migrationsstichprobe auf 32 % für Personen 
mit einer Aufenthaltsdauer von drei bis vier Jahren und 
auf 23 % für Personen mit einer Aufenthaltsdauer von 
fünf bis sechs Jahren. In der Gruppe der Geflüchteten 
geht diese Entwicklung hingegen deutlich langsamer 
vonstatten. Der Anteil der Geflüchteten in Helfer- und 
Anlerntätigkeiten liegt bei 53 %, sofern nur Geflüchte-
ten betrachtet werden, die seit fünf oder sechs Jahren 
in Deutschland leben. Der Anstieg des Anteils unter den 
Geflüchteten, die Helfer- und Anlerntätigkeiten ausüben 
und fünf bis sechs Jahre in Deutschland leben, deutet 
zudem an, dass in diesem Kontext zusätzlich auch die 
veränderliche Zusammensetzung jeder Zuzugskohorte 
berücksichtigt werden müsste.

Tabelle C3.1.2-1:  Das Anforderungsniveau der vor und nach Zuzug nach Deutschland ausgeübten Tätigkeit (in %)

Anforderungsniveau 
IAB-SOEP-Migrationsstichprobe

IAB-BAMF-SOEP-Befragung von  
Geflüchteten

insgesamt Männer Frauen insgesamt Männer Frauen

Vor Zuzug in % in %

Helfer- und Anlerntätigkeit 14 13 16 13 14 11

Fachlich ausgerichtete Tätigkeit 47 46 50 67 69 58

Komplexe Spezialistentätigkeit 11 11 11 6 6 5

Hochkomplexe Expertentätigkeit 28 31 23 14 11 26

Personen 927 471 456 4.154 3.245 909

Nach Zuzug in % in %

Helfer- und Anlerntätigkeit 27 15 41 46 45 48

Fachlich ausgerichtete Tätigkeit 45 55 35 48 49 45

Komplexe Spezialistentätigkeit 9 10 7 2 2 1

Hochkomplexe Expertentätigkeit 19 20 17 4 4 6

Personen 1.059 533 526 2.046 1.722 324

Anm.: Um Personen, die wiederholt an den Befragungen teilgenommen haben, im Vergleich zu Personen, die nur einmal an der Befragung teilgenommen haben, nicht 
zu stark zu gewichten, wird jeweils der Wert der letzten Beobachtung verwendet.
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